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A. EINLEITUNG 

1. Lage und Größe des Plangebietes 

Das Plangebiet dieses Bebauungsplanes befindet sich in der Stadt Leipzig, im Ortsteil 
Leipzig-Knautnaundorf sowie in der Stadt Zwenkau. Es wird umgrenzt: 

• im Norden, Osten und Westen von begrünten Freiflächen und 

• im Süden von der Nordkante (Wasserstandslinie 113,5 m ü. NHN) des Zwenkauer 
Sees. 

Das Gebiet hat eine Größe von ca. 37,8 ha. 

Die räumliche Lage des Plangebietes ist aus der Abbildung auf dem Deckblatt bzw. aus 
der Planzeichnung zu ersehen. Der genaue Verlauf der Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches und die betroffenen Flurstücke bzw. Flurstücksteile können dem städtebaulichen 
Konzept entnommen werden. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 

• das Flurstück 291 und Teilflächen des Flurstückes 283/47 der Gemarkung Knaut-
naundorf (Stadt Leipzig) sowie 

• Teilflächen der Flurstücke 1704, 1313, 1316/1, 1312q, 1323, 1337/3 und 1707d der 
Gemarkung Zwenkau 

 

 

Abbildung 1: stadträumliche Lage 

 

Weitere Informationen zur räumlichen Lage des Geltungsbereiches sind aus dem städte-
baulichen Konzept im Anhang der Begründung zu entnehmen. 

  



Begründung zum Bebauungsplan 
„Neue Harth-Süd“ (Vorentwurf) 

 Seite 3 

 

16.01.2023  

2. Ausgangslage, Planungsanlass und -erfordernis 

Im Jahr 2015 wurde der Zwenkauer See nach fast 15 Jahren Bergbausanierung und akti-
ver Flutung erstmalig für den Wassersport freigegeben. Damit wurde wieder ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg des Landschaftswandels hin zu einem für Naherholung und Tou-
rismus attraktiven Leipziger Neuseenland erreicht. 

Seit 22 Jahren existiert nunmehr auch der Zweckverband Planung und Erschließung 
„Neue Harth“, welcher von den Städten Leipzig und Zwenkau mit der gemeinsamen Ab-
sicht gegründet wurde, eine effektive und gemeindeübergreifende Verwaltungsstruktur zur 
erfolgreichen Revitalisierung des Landriegels zwischen den aufgehenden Tagebaurestlö-
chern Cospuden und Zwenkau aufzubauen. 

Wesentlichen Anteil an der Lenkung der Entwicklung in der „Neuen Harth“ hatte der erste 
Masterplan Zwenkauer See, der 2005 mit dem Ziel beschlossen wurde, „die komplexen 
Grundlagen und das Verständnis dafür zu erarbeiten, den ehemaligen Tagebau Zwenkau 
zielgerichtet, zügig, ressourcenschonend und unter besonderer Berücksichtigung aller be-
stehender und zukünftiger ökologischer und ökonomischer Potentiale zu dem einzigartigen 
und vielfältigen Lebensraum Zwenkauer See zu gestalten“1. Der Masterplan zeichnete ein 
damals noch sehr visionäres Bild eines touristisch und im großen Maßstab neu aufgestell-
ten Raumes. Im Jahr 2014 wurde für das Nordufer des Zwenkauer Sees ein städtebaulich-
landschaftsarchitektonischer Wettbewerb ausgelobt, bei dem Möglichkeiten für eine land-
schaftsverträgliche Bebauung mit Tourismus- und Naherholungsfunktion in der Neuen 
Harth entworfen wurden. Der erstplatzierte städtebauliche Entwurf wurde anschließend im 
„Masterplan Neue Harth 2015“ übernommen, um die Zielvorstellungen und Flächenent-
wicklungen am Nordufer darzustellen.  

Im Zuge weiterer Planungen am Zwenkauer See wurden in den Folgejahre Ausgleichs- 
und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich, die heute große Teile des Plangebiets „Neue 
Harth – Süd“ dauerhaft beanspruchen. Außerdem entwickelten sich im Plangebiet einige 
Biotope, die ebenfalls teilweise große Flächen einnehmen. Aufgrund dessen mussten die 
Entwicklungsabsichten des „Masterplans Neue Harth 2015“ überprüft und die Zielvorstel-
lungen angepasst werden. Im Sommer 2022 wurde bei der Sitzung des Zweckverbandes 
Planung und Erschließung „Neue Harth“ die Fortschreibung des Masterplans mit den an-
gepassten Flächenausweisungen beschlossen. Daraufhin wurde der städtebauliche Ent-
wurf überarbeitet und dient nun als Grundlage des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes. 

Der Planungsanlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Entwicklung einer 
touristischen Destination am Nordufer des Zwenkauer Sees im ehemaligen Tagebau 
Zwenkau. Als Grundlage des Bebauungsplanes dient der aktualisierte Masterplan Neue 
Harth, der die bestehenden naturschutz- und artenrechtlichen Restriktionen in der Flä-
chenentwicklung berücksichtigt und eine Verschiebung und Verkleinerung der baulich 
nutzbaren Flächen im Vergleich zum Planungsstand des Bebauungsplanentwurfes aus 
dem Jahre 2006 aufweist. Die Grundstücke sollen vorrangig für eine touristische Infra-
struktur wie Feriendörfer und ein Campingplatz sowie für den Segel- und Wassersport akti-
viert werden. Seerundwege für den Rad- und Fußverkehr sollen in die Planung integriert 
werden. 

Die Bauvorhaben und die Flächenentwicklung sollen von dem privaten Flächeneigentümer 
Sächsische Seebad Zwenkau GmbH & Co. KG (SSZ) umgesetzt werden. Zur Absicherung 
anfallender Planungskosten und Infrastrukturleistungen wird der Zweckverband im Zuge 
des weiteren Verfahrens mit der SSZ einen städtebaulichen Vertrag vereinbaren, der auch 

 
 
1 Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“ (2005): Masterplan Zwenkauer See 
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finanzielle Bürgschaften enthalten wird. Ein Standort für den Vereinssegelsport der Stadt 
Leipzig, der in das Eigentum der Stadt Leipzig übergehen soll, wird ebenfalls vorgesehen. 

Das Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Neue Harth-Süd“ begründet 
sich im § 1 BauGB und der Notwendigkeit eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu 
gewährleisten, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 
miteinander in Einklang bringt, eine menschenwürdige Umwelt und sowie den Klimaschutz 
sichert. 

Das Erfordernis für dieses Planverfahren begründet sich insbesondere daraus, dass die 
Ziele des bis 2007 erarbeiteten, jedoch nicht bis zum Satzungsbeschluss geführten Be-
bauungsplanentwurfes „Neue Harth-Süd“ nur teilweise den im Jahre 2022 aktuellen Pla-
nungsabsichten entsprechen und nun ein wesentlich kleinerer Geltungsbereich beplant 
werden soll. 

Der Erarbeitungsstand von 2007 des Bebauungsplanentwurfes beinhaltet innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches der Neuerarbeitung des Bebauungsplanes  

• im Westen ein Sondergebiet (SO) Segelstützpunkt, 

• in der Mitte ein SO Campingplatz, öffentliche Grünflächen (Zweckbestimmung 
Sport-, Spiel- und Strandfläche), ein SO Sportpark  

• im Osten ein SO Seebrücke sowie 

• im Norden des Plangebietes eine Erschließungsstraße und Waldflächen. 

Grundlage der derzeitigen Bebauungsplanerarbeitung bildet jedoch das Städtebauliche 
Konzept (2022), das auf dem Wettbewerbsergebnis zum „Städtebaulich-landschaftsarchi-
tektonischen Ideenwettbewerb Nordufer Zwenkauer See“ (2014) bzw. dem überarbeiteten 
Masterplan (2015) basiert, jedoch ebenfalls inhaltlich weiterentwickelt wurde. 

Auch wenn Freizeit- und Erholungsnutzungen grundsätzlich beibehalten werden sollen, so 
sind in der aktuellen Planung teilweise abweichende Nutzungsschwerpunkte, aber auch 
andere Wegeführungen und Grünräume vorgesehen. Darüber hinaus müssen mittlerweile 
im Plangebiet umgesetzte CEF-Maßnahmen Berücksichtigung finden.  

Aus diesen Gründen ergibt sich die Notwendigkeit der vollständigen Neuerarbeitung und 
Änderung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Neue Harth-Süd“. 

3. Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen vor allem die folgenden Ziele und Zwecke 
umgesetzt werden: 

a) Entwicklung der im FNP dargestellten Flächen  

In den wirksamen Flächennutzungsplänen (FNP) der Städte Zwenkau und Leipzig ist die 
Fläche des Plangebietes als Sonderbaufläche Freizeit/Erholung dargestellt. Diesem Ziel soll 
mit der Schaffung der Feriendörfer, des Campingplatzes sowie der Strände entsprochen 
werden. 

b) Umsetzung der in den INSEK und touristischen Konzepten festgelegten Ziele 

Die in den INSEK und den touristischen Konzepten formulierten Entwicklungsziele sollen 
mit dem Bebauungsplan umgesetzt werden. Es werden neue Freiraumqualitäten entlang 
des Sees geschaffen, die eine touristische Nutzung des Plangebietes ermöglichen. 
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c) Umsetzung des Masterplanes Neue Harth 

Zur bauplanungsrechtlichen Umsetzung der Ziele des städtebaulichen Masterplanes Neue 
Harth (2015, Überarbeitung 2022) bedarf es eines Bebauungsplanes. Zur Umsetzung der 
geplanten Dörfer, des Campingplatzes, neuer Freiräume wird somit die bauplanungsrecht-
liche Grundlage geschaffen. 

d) Schaffung von Wegeverbindungen  

Vorhandene Grün- und Erholungsstrukturen sollen durch entsprechende Wegeverbindun-
gen miteinander verbunden und dadurch erlebbar werden. Die Schaffung eines Rundweges 
um den Zwenkauer See wird durch die Planung weiter vorangetrieben. 

e) Ermittlung, Berücksichtigung und Integration wichtiger umweltrelevanter 
Belange 

Im Rahmen der Planaufstellung und der weiteren Bearbeitung sind die Belange der Umwelt 
zu ermitteln und zu bewerten. Insbesondere sind Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe 
in Natur und Landschaft zu erarbeiten und soweit dies nach umfassender Prüfung möglich 
ist, innerhalb des Plangebietes umzusetzen. 

4. Städtebauliches Konzept 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans liegt als Städtebaulicher Entwurf vor, in den folgende 
grundsätzlichen planerischen Überlegungen eingeflossen sind: 

Zu Gunsten eines durchgängigen Landschaftsraumes und in Anlehnung an die Geschichte 
und Struktur der Umgebung vor der Tagebaunutzung sollen die intensiven Nutzungen und 
städtebaulichen Verdichtungen punktuell konzentriert und als kleine „Feriendörfer“ unter-
schiedlicher Charakteristik in die sukzessiv entstehende Landschaft eingebettet werden. 
Dabei soll die Größe und Dichte der dörflichen Strukturen entlang des Seeufers von Wes-
ten nach Osten hin abnehmen. So ist geplant, im mittleren Teil des beplanten Uferbereichs 
das „Hafendorf“ als flächenmäßig größtes Baugebiet zu entwickeln. Östlich davon soll in 
fußläufiger Entfernung das „Seedorf“ mit Ferienhäusern und -wohnungen angesiedelt wer-
den, das kleiner als das Hafendorf sein soll. Mit einem Abstand von ca. 200 m zum „See-
dorf“ ist ein Campingareal geplant, das am Nordufer Angebote für Caravans und Wohnwa-
gen bis hin zum einfachen Kleinzelt bereitstellen soll. Ganz im Osten des Plangebietes 
sind vereinzelte kleine Aktivhütten vorgesehen, die der besonderen Erholung im Einklang 
mit der Natur dienen sollen.  

Die Erschließung des Plangebiets soll über den Anschluss an den Kreisverkehr der An-
schlussstelle „Leipzig Neue-Harth“ der A 38 erfolgen. Da das Erholungs- und Freizeitareal 
des Nordufers weitestgehend autofrei gestaltet werden soll, sollen die ankommenden 
Fahrzeuge auf den im Nordosten des Plangebietes gelegenen Parkplatz der Verkehr emp-
fangen werden. Von da aus sollen die Gäste die Möglichkeit bekommen per Shuttlebus zu 
ihrem individuellen Ziel zu gelangen. Auf dem Parkplatz ist ein Mobility-Hub geplant, der 
neben der Shuttle-Bushaltestelle auch Mieträder, E-Scooter, Car-Sharing, Fahrradrepara-
tur-Station und Ladesäulen anbietet, um ohne eigenen Pkw ins Gebiet zu gelangen. Cara-
vans könnten dann die Haupterschließungsstraße benutzen und weiter zu ihrem Stand-
platz auf dem Campingplatz fahren.  

Östlich des zentralen Parkplatzes ist ein großes Vereinsgelände für Segelsport mit direk-
tem Zugang zum See vorgesehen. Neben Angeboten für Vereinssportler sollen auch ver-
schiedene Möglichkeiten geschaffen werden, den Aufenthalt für Freizeitsportler und Urlau-
ber am Zwenkauer See so angenehm wie möglich zu machen. So sind neben Café, Res-
taurant, Minimarkt, Kiosk, Rad- und Bootsverleih auch Spielplätze, ein Schaugehege, 
Picknickwiesen und Grillplätze vorgesehen.  
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Der komplett öffentliche Strandbereich soll sich in den Nutzungen abschnittsweise ab-
wechseln, so dass im Nordosten der Sportstrand vornehmlich für Vereins- und Tagessport-
ler vorgehen sein soll. Der daran anschließende Badestrand soll von Tagesgästen und Be-
suchern des Hafendorfes belebt werden. Zwischen den beiden Dörfern soll der Bereich 
um den Hafen hauptsächlich dem Wassersport vorbehalten werden. Südlich des Seedor-
fes sollen auf dem Sportstrand verschiedene Möglichkeiten für den aktiven Urlaub ange-
boten werden, und angrenzend an das Campingareal ist ein weiterer Badestrand für ent-
spannte Urlaubstage am See geplant. Der Uferabschnitt südlich der Aktivhäuser soll natur-
belassener Uferbereich bleiben. 

Die medientechnische Erschließung (Ver- und Entsorgung) soll weitestgehend autark funk-
tionieren. Strom und Wärme soll bedarfsgerecht vor Ort produziert und verbraucht werden. 
Dies wäre mit einem quartierzentralen Wärme- und Stromnetz möglich, dessen Basis ein 
Blockheizkraftwerk (z. B. mit Biogasantrieb) ist. Im Rahmen des weiteren Verfahrensver-
lauf wird ein umfängliches Energiekonzept sowie ein Ver- und Entsorgungskonzept erstellt.  

4.1 Hafendorf 

Das „Hafendorf“ soll mit Restaurant, Café, Herberge, Hafenbüro sowie einem Boots- und 
Fahrradverleih ein dem Ort angemessenes Maß an Urbanität bieten. Die Ferienhäuser 
und -wohnungen werden so geplant, dass sie alle (ca. 32 FeH und ca. 30 FeWo) nahe 
dem Wasser mit einem schönen Ausblick auf den Zwenkauer See und direktem Zugang 
zum Wasser liegen werden. Der öffentliche Platz soll die Teile des Dorfes mit dem Hafen 
verbinden und mit Freisitzen des Cafés und Restaurants zum Verweilen einladen. Im avi-
sierten Gemeinschafts- und Vereinsgebäude soll neben Räumen für soziale und Vereins-
aktivitäten auch die Möglichkeit geschaffen werden, ein mögliches Blockheizkraftwerk für 
die Versorgung des Gebietes zu installieren. In welchem Umfang diese Möglichkeit zum 
Tragen kommt, ist im Zuge der weiteren Planung zu untersuchen und zu entscheiden 
(Energiekonzept). 

4.2 Seedorf 

Ein besonderes Erlebnis für Wassersportler soll das „Seedorf“ am angrenzenden 
Sportstrand mit zahlreichen Ferienappartements, kleineren Aktivhäusern und einem Mini-
markt zur Grundversorgung bieten. Die Dimension des Seedorfes soll ca. 29 Ferienhäu-
ser, ca. 10 Ferienwohnungen und einem Minimarkt umfassen. Die Ausrichtung der Ge-
bäude kann frei gewählt werden, um einen lockeren Eindruck zu erzeugen und dem We-
sen eines luftigen Sport- und Freizeitdorfes zu entsprechen.  
Die Dachformen und Materialien sollen festgelegt werden, um auf diese Weise einen zu-
sammenhängenden Charakter zu erzeugen. Dabei sollen große Anbauten wie Terrassen 
und Loggien zum Aufenthalt im Freien einladen und den Freizeitwert dieses Dorfes unter-
streichen. An der südwestlichen Spitze des Seedorfes ist geplant, die auf der vor Ort be-
stehenden Anhöhe „Schöne Aussicht“ neu anzulegen, die zum Verweilen einladen und ei-
nen attraktiven Blick über Hafen und Strandbereiche bieten soll. 

4.3 Campingareal 

Östlich des Seedorfes ist ein „Campingareal“ mit verschiedenen Angeboten geplant. Die 
Fläche des Campingareals ist großzügig dimensioniert und soll dem Besucher alle Mög-
lichkeiten eines Campingurlaubes bieten. Es ist vorgesehen, dass eine zentral gelegene 
Spange mit erforderlichen Nutzungen (Rezeption, Laden, Sanitäreinrichtung, Fitnessbe-
reich, Treff, Service und Restaurant) von Nord nach Süd verläuft, die die Stellplätze für 
Caravaning und Zelte verbinden und einen direkten Bezug zum See schaffen soll. Das 
Campingareal soll sich Topografie und Bestandsgehölzen unterordnen und sich zuneh-
mend mit der Landschaft selbstverständlich verbinden. Die im Osten befindlichen, bewusst 
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einfach gehaltenen, Aktivhäuser sollen dem zurückgezogenen, ruheliebenden Aufenthalt 
und dem intensiven Naturerlebnis dienen. 

5. Verfahren 

5.1 Verfahrensschritte 

Das Bebauungsplanverfahren soll im Vollverfahren durchgeführt werden. 
Folgende Verfahrensschritte wurden bisher zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 
durchgeführt: 

Aufstellungsbeschluss vom  
Beschluss Nr. III / 003 / 2000 

07.12.2000 

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit und Behörden (§ 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 
BauGB), Beschluss Nr. 53 / 003 / 2022 

01.12.2022 
 

 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingehenden Stellungnahmen werden ausge-
wertet, abgewogen und die Ergebnisse in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet. Not-
wendige Fachgutachten werden eingeholt.  

Parallel werden schrittweise die Inhalte des städtebaulichen Vertrags mit der Vorhabenträ-
gerin „Sächsisches Seebad Zwenkau GmbH & Co. KG“ abgestimmt. Bei konfliktfreiem 
Verlauf könnte eine Beschlussfassung zur Offenlage des Bebauungsplanentwurfes (§ 3 
Abs. 2 BauGB) und zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) vo-
raussichtlich frühestens ab dem vierten Quartal des Jahres 2023 erfolgen. 

Sollten durch die Offenlage des Bebauungsplanentwurfes keine gravierenden Änderungen 
in der Planung notwendig werden, kann der offengelegte Bebauungsplanentwurf im bes-
ten Fall Mitte des Jahres 2024 als Satzung beschlossen werden. Mit dem dann vorhande-
nen Bauplanungsrecht könnte der Baubeginn für die Infrastruktur dann voraussichtlich 
2025 starten. 

5.2 Bürgerbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird der Vorentwurf zum Bebau-
ungsplan Neue Harth-Süd öffentlich bekannt gemacht. 

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen durch Abdruck in der 
Leipziger Volkszeitung. So werden die Pläne und der Begründungstext mit Anlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Neue Harth-Süd durch Niederlegung in den Räumen 
der Bürgerbeteiligung und Planinformationen des Stadtplanungsamtes der Stadt Leipzig 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt. Zeitgleich erfolgt der Aushang 
im Bauamt der Stadt Zwenkau. Darüber hinaus erfolgt eine Veröffentlichung auf der 
Homepage des Zweckverbandes unter: www.neue-harth.leipzig.de. 

  

http://www.neue-harth.leipzig.de/
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B. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

6. Beschreibung des Plangebietes und seines Umfeldes 

6.1 Topografie 

Die Plangebietsflächen weisen Höhen von 113,5 m ü. NHN (Wasserkante Zwenkauer See) 
bis hin zu einer Höhe von ca. 125 m ü. NHN auf. Dementsprechend fällt aus Richtung Nor-
den kommend das Gelände des räumlichen Geltungsbereichs zum Ufer des Zwenkauer 
Sees hin ab. 

6.2 Heutige Situation und vorhandene Nutzungen 

Die unbebauten Plangebietsflächen liegen derzeit brach und sind ungenutzt. Teilflächen die-
nen als „CEF-Maßnahmenfläche Offenland“. Darin befinden sich drei Biotope. Innerhalb des 
Geltungsbereiches befinden sich drei weitere Biotope. Im Plangebiet konnten sich in den 
vergangenen Jahren natürliche Sukzessionen weitgehend ungestört herausbilden. Wege-
beziehungen entlang des Seeufers haben sich bereits über Trampelpfade entwickelt. Wirt-
schaftswege der LMBV sind ebenfalls vorhanden. 

6.3 Soziale Infrastruktur 

Innerhalb des Plangebiets sind derzeit keine Einrichtungen der sozialen Infrastruktur vor-
handen. 

Aufgrund der geplanten Nutzung als Freizeit-, Sport- und Erholungsort ist die Anbindung 
an soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen in der weiteren Planung 
nicht von Belang. 

6.4 Verkehrliche und technische Infrastruktur 

6.4.1 Verkehrsinfrastruktur 

Fußgänger- und Radverkehr 
Eine Durchquerung des Plangebietes ist über eine offizielle und gesicherte Wegeführung 
bislang nicht möglich. Der Seerundweg, der derzeit als Wirtschaftsweg der LMBV dient, soll 
als Fuß- und Radwegeverbindung im Rahmen der Haupterschließung ausgebaut werden.  

ÖPNV 
Weite Teile des Plangebietes liegen derzeit außerhalb des fußläufigen Einzugsbereiches 

von Haltestellen des ÖPNV. Die nächste Haltestelle für den Bus befindet sich auf der nörd-

lichen Seite der Autobahn auf dem Parkplatz des Freizeitparkes Belantis in einer Entfernung 

ca. 700 m (Luftlinie). Hier verkehrt die Buslinie 105 zwischen Markleeberg und Belantis. 

Den nächstgelegenen Regionalbahnhaltepunkt stellt der Haltepunkt Leipzig Knauthain in 

ca. 3,5 km Entfernung dar, der von den Linien RB 13, RB 22 und RE 12 bedient wird. Der 

Regionalbahnhaltepunkt Knautnaundorf, der ca. 2 km vom Plangebiet entfernt liegt, wird 

derzeit nicht bedient. 

Äußere Erschließung 
Das Plangebiet befindet sich in ca. 500 m Entfernung zur Bundesautobahn A 38. Die Auto-

bahnzufahrt 30 „Leipzig Neue Harth“ schließt südlich der Autobahn an einen Kreisverkehr 

an, der unmittelbar an der Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

liegt. Von diesem Kreisverkehr ausgehend ist geplant, das Plangebiet aus nordwestlicher 

Richtung zu erschließen. 

  



Begründung zum Bebauungsplan 
„Neue Harth-Süd“ (Vorentwurf) 

 Seite 9 

 

16.01.2023  

Innere Erschließung 
Wie in Punkt 4 der Begründung beschrieben, soll das Erholungs- und Freizeitareal des 

Nordufers nach Möglichkeit weitestgehend autofrei gestaltet werden. Die ankommenden 

Fahrzeuge sollen auf den im Nordosten des Plangebietes geplanten Parkplatz mit ca. 340 

Stellplätzen (verteilt auf drei Teilareale) der Verkehr empfangen werden. Von dort aus sollen 

Besucher die Möglichkeit haben, zu Fuß, per Rad oder per Shuttlebus zum individuellen Ziel 

zu gelangen. Es ist beabsichtigt, auf dem Parkplatz einen Mobility-Hub einzurichten, der 

neben der Shuttle-Bushaltestelle auch Mieträder, E-Scooter, Car-Sharing, Fahrradrepara-

tur-Station und Ladesäulen anbieten soll. Die geplante Haupterschließung setzt sich weiter 

in Richtung Südosten parallel zum Ufer des Sees fort. Die Erschließungsstraße, deren Di-

mensionierung im weiteren Planungsverlauf näher bestimmt wird, soll nördlich des See- und 

des Hafendorf verlaufen. Caravans sollen diese Haupterschließungsstraße benutzen kön-

nen, um bis zur Rezeption des Campingplatzes und zu ihrem Standplatz zu gelangen. 

6.4.2 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die Ver- und Entsorgungsnetze für Trinkwasser, Schmutzwasser, Elektrizität und Gas liegen 

derzeit nicht an. Vorgesehen ist, dass das Plangebiet weitestgehend energieautark gestaltet 

werden soll. Strom- und Wärmegewinnung soll somit innerhalb des räumlichen Geltungsbe-

reichs erfolgen. 

Weitere inhaltliche Details werden im Rahmen der Entwurfserarbeitung geklärt. 

7. Planungsrechtliche und sonstige planerische Grundlagen 

7.1 Planungsrechtliche Grundlagen 

7.1.1 Ziele der Raumordnung 

Gemäß § 4 ROG sind bei Maßnahmen und raumbedeutsamen Planungen und Ziele (Z) 
der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze (G) und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

Der Bebauungsplan ist gemäß § 1 Abs. 1 BauGB den Zielen der Raumordnung angepasst. 

Landesentwicklungsplan  

Im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013)2 sind Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung für die Entwicklung und räumliche Ordnung des Freistaates Sachsen festge-
legt. Zwenkau grenzt dabei an den das Oberzentrum Leipzig an, das einen der sächsischen 
Zentralen Orte darstellt (Z 1.3.6). Zwenkau und Leipzig sind Bestandteil des Verdichtungs-
raumes Leipzig.  

Folgende Grundsätze und Ziele sind für die vorliegende Planung besonders relevant:  

• Gemäß Grundsatz G 2.3.3.2 sollen für die Stärkung der Tourismuswirtschaft die 
räumlichen Voraussetzungen verbessert werden. Hierbei sollen die Schwerpunkte 
auf eine Qualitätssteigerung und auf wettbewerbsfähige Tourismusangebote gelegt 
werden. Dabei sollen sich alle tourismusrelevanten Vorhaben und Projekte in die je-
weilige Destinationsstrategie einfügen. 

• Dem Ziel Z 2.3.3.2 entsprechend ist in den Tourismusregionen beziehungsweise den 
zu bildenden Destinationen die für den Ausbau des Tourismus notwendige Infrastruk-
tur vorzuhalten und qualitativ weiter zu entwickeln. 

 
 
2 Sächsisches Staatsministerium des Inneren (2013): Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 - LEP 2013 



Begründung zum Bebauungsplan 
„Neue Harth-Süd“ (Vorentwurf) 

 Seite 10 

 

16.01.2023  

• Gemäß dem Grundsatz G 2.3.3.3 sollen die Bergbaufolgelandschaften „Lausitzer 
Seenland“ (Łužiska jězorina), „Leipziger Neuseenland“ sowie weitere Tagebaufol-
geseen im Hinblick auf die touristische, einschließlich tagestouristische, Nutzung un-
ter Berücksichtigung weiterer Raumansprüche entwickelt und soweit möglich mit an-
grenzenden Tourismusregionen vernetzt werden. Die touristische Entwicklung in den 
Bergbaufolgelandschaften soll regional, bei Ausdehnung über Ländergrenzen hin-
weg auch überregional, abgestimmt und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. 

• Dem Grundsatz G 2.3.3.5 entsprechend sollen Camping- und Caravaningplätze so-
wie Ferienhaus- und Ferienwohnungsanlagen naturverträglich geplant und in Größe, 
Kapazität und Qualität auf die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur ab-
gestimmt und möglichst an bebaute Ortslagen angebunden werden. 

• Gemäß Grundsatz G 2.3.3.7 sollen Urlaub im ländlichen Raum, naturverträgliche Er-
holungsnutzungen, Wasser- und Aktivtourismus in den dafür geeigneten Regionen 
als attraktive Angebote des Tourismus ausgebaut und weiter entwickelt werden. 

• Dem G.2.2.2.4 entsprechend soll die Lebensqualität und die natürliche biologische 
Vielfalt in den Städten und Dörfern durch Schaffung und Erhaltung von naturnahen 
Lebensräumen und Grünflächen innerhalb des Siedlungsgefüges aufgewertet wer-
den. 

Mit der Schaffung attraktiver touristischer Angebote bei gleichzeitiger Herstellung von öffent-
lichen Grünräumen, werden die genannten Ziele und Grundsätze beachtet bzw. umgesetzt. 

Regionalplan 

Im Regionalplan Leipzig-Westsachsen 20213 (RPlWS 2021) werden Grundsätze und Ziele 
der Raumordnung für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen festgelegt. Zwenkau ist da-
rin als Grundzentrum festgelegt und bildet mit der Stadt Böhlen einen zentralörtlichen Ver-
band und ist der Landschaftseinheit Bergbaufolgelandschaften zugeordnet. Das Plangebiet 
ist Teil des Vorranggebietes Waldmehrung und befindet sich im Vorbehaltsgebiet Erholung. 
Das Plangebiet ist Teil eines Gebietes mit bereits vorhandenem Tourismus (Nr. 6 Seenland-
schaft Südraum Leipzig). 

Folgende Grundsätze und Ziele sind dabei besonders relevant: 

• Dem Grundsatz G 2.3.3.1.1 entsprechend soll in den Vorbehaltsgebieten Erholung 
gewässerbezogenen Erholungsformen in besonderem Maße Rechnung getragen 
werden.  

• Gemäß Ziel Z 2.3.3.1.2 sind in den „Gebieten mit bereits vorhandenem Tourismus“ 
unter Wahrung ihrer natur- und kulturräumlichen Eigenarten sowie unter Berücksich-
tigung der begrenzten Belastbarkeit des Naturhaushalts die räumlichen Vorausset-
zungen für den Tourismus als Wirtschaftsfaktor nachhaltig zu sichern und weiterzu-
entwickeln, wobei ein qualitativer und bedarfsgerechter Ausbau der touristischen Inf-
rastruktur erfolgen soll. 

Dazu sind  

- das Angebot an ganzjährig nutzbaren Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie das 
kulturelle Angebot in Anbindung an geeignete Siedlungen zu komplettieren bzw. 
zu erweitern sowie  

 
 
3 Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachen (2021): Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021 
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- die saisonal nutzbaren touristischen Angebote im Freiraum zu verbessern und 
ggf. zu erweitern.  

• Dem Ziel Z 2.3.3.1.4 zufolge sind im „Leipziger Neuseenland“ eine abwechslungsrei-
che und erlebniswirksame Bergbaufolgelandschaft weiter zu entwickeln und regional 
abgestimmte vielfältige touristische Angebote, insbesondere für Trendsportarten zu 
schaffen.  

• Entsprechend dem Ziel Z 2.3.3.1.5 ist darauf hinzuwirken, das „Leipziger Neuseen-
land“ als Teil der Gewässerlandschaft im mitteldeutschen Raum so weiter zu entwi-
ckeln, dass die wassertouristischen Entwicklungsräume gestärkt werden und zur 
Umsetzung wassertouristischer Entwicklungsprojekte beigetragen wird.  

• Gemäß Grundsatz G 2.3.3.1.6 sollen die Tourismusgebiete mit einem bedarfsgerech-
ten Radwegenetz ausgestattet werden, das weitestgehend bestehende Wege nutzt, 
an Haltepunkte des öffentlichen Personennahverkehrs anknüpft und ausgewählte 
Beherbergungs-, Gastronomie- und Freizeitmöglichkeiten einbezieht. Dabei sollen 
thematische Radwanderrouten angelegt, fortgeführt und vernetzt werden.  

Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu 
entwickeln. 

Die in Leipzig befindlichen Teilfläche des Plangebietes ist im wirksamen FNP als „Sonder-
baufläche mit überwiegendem Grünanteil“, „Zweckbestimmung Freizeit/Erholung“ darge-
stellt. Der in Zwenkau befindliche Teilbereich ist im Entwurf des FNP als „Sonderbaufläche 
„Erholung (Freizeit/Erholung/Sport)“ dargestellt. Im derzeit rechtswirksamen FNP der Stadt 
Zwenkau aus dem Jahr 2012 ist der Bereich nicht bzw. weiß dargestellt. 

Der Bebauungsplan kann dementsprechend aus den rechtswirksamen Flächennutzungs-
plänen der Stadt Leipzig und der Stadt Zwenkau entwickelt werden. 

 

Abbildung 2: Verschneidung der Flächennutzungspläne der Städte Leipzig und Zwenkau 
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Landschaftsplan 

Gemäß § 11 BNatSchG sind die für die Stadt Leipzig konkretisierten Ziele, Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Landschaftsplan der 
Stadt Leipzig dargestellt (bestätigt durch den Stadtrat am 16.10.2013). Er enthält die für 
das Plangebiet relevanten Schlüsselinformationen und Ziele zum Umweltschutz ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.S. der §§ 1 und 1a BauGB, die 
u.a. die Grundlage für Festsetzungen gemäß § 9 BauGB im Bebauungsplan bilden.  

Für das Plangebiet stellt das Integrierte Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes 
(LSP) das Leitbild 5 "Parkanlagen, Friedhöfe, Kleingartenparke, weitgehen unbebaute 
Sportflächen / Natur- und Freibäder" dar. Ziel ist damit die Entwicklung, Wiederherstellung, 
Erhalt als große, zusammenhängende, städtische Freiräume mit Nutzungsvielfalt, stadt-
bildprägendem Charakter sowie stadtstruktureller Bedeutung, Vernetzung zu einem Ra-
dial- und Ringsystem von Grünräumen und Stärkung ihrer Stellung im Biotopverbund.  

Das Integrierte Entwicklungskonzept des Landschaftsplans stellt des Weiteren das Plan-
gebiet im Stadtgebiet von Leipzig überwiegend als Grünfläche mit Parkanlagen/öffentliche 
Grün- und Erholungsfläche bzw. mit Sportanlagen, Campingplatz/Ferienhausgebiet sowie 
mit Freibad/Bademöglichkeiten dar. Im nordwestlichen Teil des Plangebietes ist eine ge-
plante Anbindung an das Straßenhauptnetz durch die bestehende Waldfläche dargestellt. 
Im westlichen und nordöstlichen Teil werden Flächen zur Entwicklung von Wald vorge-
schlagen. Weiterhin wird im nördlichen Plangebiet eine Wegeverbindung vorgeschlagen, 
die der Erholung und dem Landschaftsbild dient und in diesem Zusammenhang den See-
rundweg um den Zwenkauer See darstellt. Darüber hinaus stellt das Areal einen Zielpunkt 
im Landschaftsbild sowie einen Raum mit besonderer Bedeutung für die Erholung dar. Im 
Bereich des Landschaftsplanes wird der betreffende Teil des Plangebietes als Bereich zum 
Ausbau der Erholungsinfrastruktur dargestellt.  

7.1.2 Sonstige Planungen 

Sonstige städtische Planungen sind für diesen Bebauungsplan wie folgt relevant: 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK Leipzig)4 wurde am 
31.05.2018 als ressortübergreifendes, langfristiges Handlungskonzept als städtebauliches 
Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB vom Stadtrat beschlossen.  

Im INSEK Leipzig wird das Nordufer des Zwenkauer Sees dem Handlungsschwerpunkt III 
„Stadtentwicklung durch Freiraumentwicklung“ zugeordnet. Es wird formuliert, dass das 
Nordufer unter Beachtung von Industriekultur, Naturschutz und ufernahem Erholungsver-
bund entwickelt und über die Brücke Erikenstraße angebunden werden soll. Darüber hin-
aus wird das Ziel formuliert, neue Sportinfrastruktur am Zwenkauer See (Stützpunkte Se-
geln/Surfen und Uferrundweg für Rad- und Rollstuhlsport sowie Inlineskating) zu schaffen. 

Das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept der Stadt Zwenkau5 (INSEK Zwen-

kau) wurde im Jahr 2016 fortgeschrieben. Dieses bezieht sich auf den 2015 beschlosse-

nen Masterplan „Neue Harth 2015” und formuliert dementsprechend die Entwicklung von 

Unterkünften für Touristen, Campingplätzen und Sportanlagen als Ziel. In Zusammenhang 

damit sollen ein Hafen-, See- und Walddorf entstehen. Dabei soll eine autoarme Gestal-

tung umgesetzt werden. Gleichzeitig soll eine neue Fährlinie zwischen Zwenkau – Neue 

 
 
4 Stadt Leipzig (2018): Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 
5 Stadt Zwenkau (2016): Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (INSEK) Fortschreibung 2016 



Begründung zum Bebauungsplan 
„Neue Harth-Süd“ (Vorentwurf) 

 Seite 13 

 

16.01.2023  

Harth – Zitzschen etabliert werden. Zudem wird als Ziel die Waldmehrung nördlich des 

Zwenkauer Sees benannt. 

Aufgrund der Überarbeitung des Masterplanes 2022 haben sich die Planungsziele hin-

sichtlich der geplanten Anzahl und Anordnung der Dörfer sowie Nutzung der Freiflächen 

geändert. In den Grundzügen entspricht die Überarbeitung des Masterplans 2022 jedoch 

weiterhin den Aussagen des INSEK Zwenkau. 

Strategische Konzepte zum Wohnen 

Als strategische Konzepte der Stadt Leipzig sind die 2015 beschlossene Fortschreibung 

des wohnungspolitischen Konzepts6 und der im Jahr 2022 beschlossene STEP Wohnbau-

flächen7 in Planungen einzubeziehen. In beiden Konzepten werden keine expliziten Aus-

sagen zum Nordufer des Zwenkauer Sees/Neue Harth getroffen. Im Zielplan des Woh-

nungspotenzialflächenplans werden im Plangebiet jedoch keine Potenziale für Wohnungs-

bau gesehen. 

Der vorliegende Vorentwurf des Bebauungsplans mit Sondernutzungen widerspricht dem-

nach nicht den Inhalten der genannten strategischen Konzepte zum Wohnen. 

Wassertouristisches Nutzungskonzept in der Region Leipzig 

Das im Jahr 2006 beschlossene Wassertouristisches Nutzungskonzept in der Region 

Leipzig8 beinhaltet Verträglichkeitsuntersuchungen und stellt eine Umsetzungsstrategie dar. 

Das Konzept betrachtet die Fließ- und Standgewässer innerhalb des Stadtgebietes sowie 

im Umfeld Leipzig. Es zeigt dabei die Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Bootstypen 

auf und beschreibt notwendige bauliche Maßnahmen. Für den Zwenkauer See wird die Be-

fahrbarkeit für alle Bootstypen als Nutzungsziel genannt. 

Das Konzept wird derzeit fortgeschrieben. 

Touristischer Entwicklungsplan der Stadt Leipzig (TEP), Fortschreibung 

Die im Jahr 2021 erarbeitete Fortschreibung des Touristischen Entwicklungsplanes (TEP)9 
der Stadt Leipzig bildet eine wichtige Leitlinie der touristischen Arbeit in der Stadt. Darin 
werden Stärken und Schwächen Leipzigs hinsichtlich der touristischen Qualitäten heraus-
gestellt und Lösungsansätze dargelegt. 

Als wichtiger Kerngedanke wird die Entwicklung des grünen Lebensraumes am Wasser for-
muliert. Zur Schaffung weiterer wassertouristischer Qualitäten werden allgemeine Maßnah-
men formuliert, die für den Bebauungsplan relevant sind 

• Fortsetzung Planung und Operationalisierung Gestaltung Nordufer Zwenkauer See 

• Umsetzung baulicher Infrastrukturen (z. B. Häfen, Seenentwicklung) 

• Umsetzung begleitender Infrastruktur an den Gewässern (z. B. sanitäre Einrichtun-

gen in Kombination mit gastronomischen Einrichtungen) 

• Schaffung weiterer attraktiver Angebote auf dem Wasser sowohl in der Stadt Leipzig 

als auch den umliegenden Seen des Leipziger Neuseenlands (z. B. Bootsverleih) 

 
 
6 Stadt Leipzig (2015): Wohnungspolitisches Konzept, Fortschreibung 
7 Stadt Leipzig (2022): Stadtentwicklungsplan (STEP) Wohnbauflächen 
8 Stadt Leipzig (2006): Wassertouristisches Nutzungskonzept in der Region Leipzig 
9 Stadt Leipzig (2021): Touristischer Entwicklungsplan (TEP) der Stadt Leipzig, Teil 2: Fortschreibung 
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• Anpassung bzw. Ergänzung bestehender intermodaler Verkehre – soweit möglich – 

insbesondere Saisonverkehre am Wochenende 

• Etablierung von Rundverkehren (z. B. Belantis – Kap Zwenkau – Kanupark – Mark-

kleeberg) 

• Absicherung und Ausbau von Verknüpfungsmöglichkeiten, wie Park&Ride, 

Park&Bike, Boot&Bike 

• Fortführung des Ausbaus von Mobilitätsstationen mit Ladesäulen und Car-/Bikesha-

ring-Angeboten 

 

Verkehrskonzepte 

Der Stadtentwicklungsplan (STEP) Verkehr und öffentlicher Raum10 Leipzig definiert die 

künftigen Ziele der Verkehrsplanung unter Beachtung der Gestaltungsanforderungen an 

den öffentlichen Raum sowie dem Erfordernis der Umweltverträglichkeit. 

Der STEP definiert unter anderem die allgemeinen grundsätzlichen Ziele, dass gleichwer-

tige Mobilitätschancen gesichert werden, die stadt- und umweltverträgliche Organisation 

des Verkehrs gefördert und der multifunktionale öffentliche Raum als Gestaltungsaufgabe 

begriffen werden soll. 

Für das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans trifft der STEP keine konkreten Aus-

sagen. Im Folgenden sind übergeordnete Ziele jedoch auch für das Plangebiet relevant und 

finden entsprechend Beachtung: 

Ziel gem. STEP Verkehr u. öffentlicher 
Raum 

Geplanter Umgang in B-Plan Neue Harth-
Süd 

Ausbau E-Ladeinfrastruktur/Schaffung 
Sharing-Angebote 

Mobility-Hub im Nordwesten des 
Plangebietes  

intermodale Mobilität Ermöglichung von Shuttle-Bus, 

Carsharing, Mieträder, E-Roller, E-

Ladesäule, Radstation 

Straßen und Plätze als Lebensraum Schaffung zentraler Dorfplätze und 
abwechslungsreiche öffentliche 
Straßenräume 
Parkplatz am Rand des Plangebietes statt  

attraktive Bedingungen Fuß-/Radverkehr Reine Fuß- und Fahrradverbindungen 
ohne PKW-Verkehr vorgesehen, 
verkehrsarme Bereiche 

Pflanzung von Straßenbäumen Straßenbäume entlang der 
Erschließungsstraße sowie auf 
Parkplätzen vorgesehen 

Die Fortschreibung des Verkehrskonzepts Zwenkau11 aus dem Jahr 2018 trifft kaum we-

sentliche Aussagen zur Verkehrsentwicklung im Plangebiet. Verwiesen wird lediglich auf die 

geplanten Dörfer am Nordufer des Sees und die Bedeutung des Radtourismus. 

 
 
10 Stadt Leipzig (2015): Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum 
11 Stadt Zwenkau (2018): Verkehrskonzept der Stadt Zwenkau Fortschreibung 2018 
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8. Umweltbericht 

8.1 Einleitung 

Es soll das vollumfängliche Regelverfahren - mit frühzeitiger Beteiligung (§ 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB) sowie Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) - zur Anwendung kommen.  

Für die Belange des Umweltschutzes wird im Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der 

• die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 

• die ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden (§ 2 Abs. 4 und § 2a Nr. 2 BauGB sowie Anlage 1 zum BauGB). 

Dazu wird folgendermaßen vorgegangen: 

a) Einschätzung aufgrund einer überschlägigen Prüfung, auf welche Umweltbelange der 
Bauleitplan voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben kann, die in der Abwägung 
zu berücksichtigen sind 

b) Festlegung der Stadt/des Landkreises, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die 
Ermittlung der Umweltbelange für diesen Bauleitplan für die Abwägung erforderlich ist, 
auf der Grundlage der Einschätzung  

c) Ermittlung der Umweltbelange in dem festgelegten Umfang und Detaillierungsgrad 

d) Beschreibung und Bewertung der ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht  

e) Ergänzung der Ermittlungen und des Umweltberichtes, soweit im Ergebnis der Beteili-
gungen zum Entwurf erforderlich 

Nach Eingang und Auswertung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung ist ein 
Scoping-Termin vorgesehen, bei dem die genannte Vorgehensweise zur Untersuchung der 
Umweltauswirkungen mit den Fachbehörden näher abgestimmt werden. 

Für die frühzeitige Beteiligung werden die bislang vorliegenden Erkenntnisse zusammen-
fassend dargestellt. Eine Kartierung der Biotoptypen erfolgte bereits für weite Teile des 
Geltungsbereiches, aber nicht in vollem Umfang, so dass hier ergänzende Untersuchun-
gen notwendig sind. Das städtebauliche Konzept berücksichtigt die bisher erfassten wert-
gebenden Pflanzenbestände, so dass hier Beeinträchtigungen möglichst vermieden wer-
den. Die Bestandsaufnahme der einzelnen Umweltbelange wird im weiteren Planverfahren 
durchgeführt.  

Die Darstellungen der Auswirkungen der Planung erfolgen auf Grundlage des städtebauli-

chen Konzeptes (Stand November 2022). 

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung ist zu beachten, dass auf Teilen des Plan-

gebietes Flächen für Ausgleichsmaßnahmen existieren, die dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan Nr. 35 der Stadt Zwenkau „Wohnen in der Harthweide“ zugeordnet sind. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Neue Harth-Süd“ ist ca. 38,7 ha groß. Das Areal, 

das sich derzeit als Offenland zeigt, soll zu einem Freizeit-, Sport- und Erholungsgebiet mit 

starken Bezügen zur Landschaft entwickelt werden. Die geplanten Nutzungen sollen sich in 

die vorgefundene anthropogen entstandene Landschaft einfügen. Dabei wird das Potenzial 

des Sukzessionsbewuchses für die zukünftige Entwicklung des Standortes genutzt. Der im 

Norden vorhandene Wald sowie weitere bestehende Gehölzgruppen wurden in das städte-

bauliche Konzept integriert und sollen erhalten bleiben. 
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Im Rahmen der Entwurfserarbeitung werden auf Basis der Fachgutachten hierzu weitere 

inhaltliche Details ergänzt. 

8.2 Stand der Bearbeitung 

Als fachliche Grundlagen liegen bisher zugrunde: 

• NFG Ökologische Station Borna-Birkenhain e.V.: Kartierung der Biotoptypen (2022) - für 
einen Großteil des Plangebietes 

Bisher wurde eine Kartierung im Gelände durchgeführt. Weitere Untersuchungen sind für 
die folgende Vegetationsperiode vorgesehen. Hinsichtlich der zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen der geplanten Entwicklung werden Abschätzungen ebenfalls im Rahmen des 
Entwurfs getroffen.  

8.3 Umweltbelange und Auswirkungen 

Schutzgebiete und Schutzobjekte gemäß Bundesnaturschutzgesetz sowie Sächsischem 
Naturschutzgesetz sind im Plangebiet bzw. dessen näherem Umfeld nicht vorhanden. 
Dementsprechend ist mit keinen Auswirkungen der Planung auf Schutzgebiete zu rech-
nen. 

Im Bereich des Plangebiets befinden sich gemäß § 21 SächsNatSchG sechs gesetzlich 
geschützte Biotope (Quelle: Amt für Umweltschutz (AfU) vom 09/2022). Es handelt sich 
dabei bei allen Biotopen um den Biotoptyp “Naturnahe Bereiche stehender Gewässer, Ufer 
und Ufervegetation, Sümpfe” welche bereits im städtebaulichen Konzept berücksichtigt 
wurden. 

Zur Betrachtung der Umweltbelange gehört die Ermittlung und Bewertung der umweltrele-
vanten Auswirkungen des durch die Aufstellung des Bebauungsplanes planerisch vorbe-
reiteten Vorhabens. Dabei wird die Bestandsituation der Schutzgüter Fläche, Boden, Was-
ser (Grundwasser, Oberflächenwasser), Lokalklima, Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt, 
Landschaft, Mensch (Erholungspotenzial, Gesundheit), Kultur- und Sachgüter sowie die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern dargelegt und die Auswirkungen 
des Planvorhabens abgeschätzt. Im Rahmen der Entwurfserarbeitung werden hierzu in-
haltliche Details ergänzt. 

9. Grünordnerisches Konzept 

Vorgesehen sind behutsame Eingriffe in die bestehende Tagebaufolgelandschaft sowie 
großzügige Ergänzungen der Durchgrünung des Plangebietes. Das Hafendorf, das See-
dorf und der Campingplatz sollen durch unterschiedliche Freiräume optisch voneinander 
getrennt und somit gut in die Landschaft integriert werden. Innerhalb der Dörfer ist eine 
aufgelockerte Bebauung angedacht, die einen hohen Durchgrünungsgrad ermöglicht. Ver-
schiedene Gehölzgruppen gliedern das Plangebiet und schaffen unterschiedliche Blickbe-
züge. Der Campingplatz, Spielplätze und andere Aufenthaltsorte sollen mit schattenspen-
denden Bäumen bepflanzt werden.  

Im Rahmen der Entwurfserarbeitung wird ein Grünordnungsplan erarbeitet. Konkrete Fest-
setzungen zur Grünordnung werden ebenfalls im Rahmen des Bebauungsplanentwurfs er-
arbeitet. 
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C. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

10. Auswirkungen der Planung 

Im Ergebnis der Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden gegenüber den bisherigen 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen  

• die Voraussetzungen für die Umsetzung von Freizeit-, Erholungs- und Grünflächen am 
Nordufer des Zwenkauer Sees sowie 

• die Voraussetzungen für die neuen Verkehrs- und Wegeverbindungen mit hoher Aufent-
haltsqualität im Anschluss an das bestehende Netz 

geschaffen. Detailliertere Ausführungen werden im Rahmen des Bebauungsplanentwurfes 
erarbeitet. 
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